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Förderverein der Pestalozzischule e.V. 
Rohrbacherstr. 96 
69126 Heidelberg 

foerderverein-pestalozzischule@outlook.com 

1. Vorstand: Franziska Mechler 

2. Vorstand: Tim Schulze-König 
Amtsgericht Mannheim 

VR 332295 

Volksbank Kurpfalz 
IBAN: DE83 6709 2300 0033 2601 05 

BIC: GENODE61WNM 
Konto 0033260105 (BLZ 67092300) 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Pestalozzischule e.V. 
 

 
 ___________________________________   ___________________________________  
 Name Vorname  

 ___________________________________   ___________________________________  

 Straße/Hausnummer PLZ/Ort  

 ___________________________________   ___________________________________  

 Geburtsdatum Telefon  

 ___________________________________   ___________________________________  

 Telefon mobil E-Mail  

Kinder in der Pestalozzischule 

1.)  ______________________________   __________  
 Vorname, Name (falls abweichend)  Klasse 

2.)  ______________________________   __________  
 Vorname, Name (falls abweichend)  Klasse 

3.)  ______________________________   __________  
 Vorname, Name (falls abweichend)  Klasse 

 

Ich erkenne die auf Seite 4 abgedruckte Satzung des Fördervereins der 

Pestalozzischule e.V. an.  

Das Informationsblatt Erhebung personenbezogener Daten habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen 

Die Pestalozzischule Heidelberg ist ermächtigt, meine Adressdaten an den 

Förderverein der Pestalozzischule weiterzugeben. Diese werden vereinsintern 

verwendet. 

 

 
 

 

 ___________________________________   ___________________________________  

 Ort, Datum Unterschrift  

  

Beitrittserklärung 
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Förderverein der Pestalozzischule e.V. 
Rohrbacherstr. 96 
69126 Heidelberg 

foerderverein-pestalozzischule@outlook.com 

1. Vorstand: Franziska Mechler 

2. Vorstand: Tim Schulze-König 
Amtsgericht Mannheim 

VR 332295 

Volksbank Kurpfalz 
IBAN: DE83 6709 2300 0033 2601 05 

BIC: GENODE61WNM 
Konto 0033260105 (BLZ 67092300) 

 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Förderverein der Pestalozzischule e.V., Gläubiger-ID 

DE84ZZZ00000897647, die jährliche Beitragszahlung in Höhe von  

□ 12,00 € / Jahr (Mindestbeitrag) oder 

□ 20,00 € / Jahr oder 

□ _______ € / Jahr (beliebiger Förderbeitrag) 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Als Mandatsreferenznummer wird 

die Mitgliedsnummer verwendet. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der 

Pestalozzischule e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  

____________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
 

 
Änderungen der Konto-Daten sind dem Trägerverein umgehend mitzuteilen. 
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Förderverein der Pestalozzischule e.V. 
Rohrbacherstr. 96 
69126 Heidelberg 

foerderverein-pestalozzischule@outlook.com 

1. Vorstand: Franziska Mechler 

2. Vorstand: Tim Schulze-König 
Amtsgericht Mannheim 

VR 332295 

Volksbank Kurpfalz 
IBAN: DE83 6709 2300 0033 2601 05 

BIC: GENODE61WNM 
Konto 0033260105 (BLZ 67092300) 

 

Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 

DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Förderverein der Pestalozzischule e.V. 

Rohrbacher Str. 96, 69126 Heidelberg 

foerderverein-pestalozzischule@outlook.com 

 

Vorstand: 

1. Vorstand: Franziska Mechler 

2. Vorstand: Tim Schulze-König 

 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten, Zweck der Verarbeitung und 

Speicherdauer 

a. Zweck 

• Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Name, Adresse, Geburtsdatum, E-

Mail und Telefonnummer der Antragsteller erhoben. 

• Zum Zwecke der Beitragsinzug/-verwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet. 

• Zum Zwecke der Arbeit und des Auftrages des Fördervereins, wie in der Satzung 

festgeschrieben ist, werden die Daten zur Kontaktaufnahme verwendet. 

b. Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

c. Speicherdauer 

• Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten werden 10 Jahre nach 

Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 

• Die für die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Bankverbindungen) werden 

nach 10 Jahren gelöscht. 

• Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht 

 

3. Betroffenenrechte 

Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf 

Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-

GVO) zu. Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 

  



 Satzung 

Förderverein der Pestalozzischule e.V. 
Rohrbacherstr. 96 
69126 Heidelberg 

foerderverein-pestalozzischule@outlook.com 

1. Vorstand: Franziska Mechler 

2. Vorstand: Tim Schulze-König 
Amtsgericht Mannheim 

VR 332295 

Volksbank Kurpfalz 
IBAN: DE83 6709 2300 0033 2601 05 

BIC: GENODE61WNM 
Konto 0033260105 (BLZ 67092300) 

 

§ 1 Name und Sitz  

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein der 
Pestalozzischule“ mit dem Zusatz „e.V.“ nach dem Eintrag ins 
Vereinsregister.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg und ist in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Heidelberg einzutragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Aufgaben  

1. Der Förderverein der Pestalozzischule ist eine Vereinigung von 
Eltern, Schülern, Lehrern, ehemaligen Schülern und allen 
Interessierten. Der Zweck des Vereins besteht darin, die 
Pestalozzischule zu fördern und durch persönliches und 
finanzielles Engagement zu unterstützen.  

2. Der Verein übt seine Tätigkeit ausschließlich und unmittelbar in 
gemeinnütziger Weise im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung aus.  

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Die Mittel des Vereins dürfen nur 
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Das 
Vermögen des Vereins bleibt zweckgebunden (vgl. § 7 dieser 
Satzung). 

4. Niemand darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.  

5. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins.  

§ 3 Mitgliedschaft  

1. Mitglieder können natürliche oder juristische Personen oder 
Personenvereinigungen werden, die sich zu den Aufgaben des 
Vereins bekennen und bereit sind, diese nach Kräften zu 
fördern.  

2. Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der Vorstand. 
Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so entscheidet auf 
Antrag des Betroffenen die Mitgliederversammlung.  

3. Die Mitglieder zahlen einen Mitgliederbeitrag. Die jeweilige 
Höhe wird von der Mitgliederversammlung und dem Vorstand 
festgesetzt. Der Verein finanziert sich aus den 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden.  

§ 4 Organe  

Die Organe des Vereins sind:  
a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand  

§ 5 Mitgliederversammlung  

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird jährlich 
mindestens einmal durch den Vorstand einberufen. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 
wenn der Vorstand oder mindestens ein Viertel der Mietglieder 
es beantragt.  

2. Zu den Mitgliederversammlungen ist schriftlich unter der 
Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen zu 
laden.  

3. Der Mitgliederversammlung obliegt vor allem:  
a) die Entgegennahme des Geschäfts- und Finanzberichtes  
b) die Wahl der Vorstandsmitglieder 
c) die Entlastung der Vorstandsmitglieder 
d) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die 
Auflösung des Vereins. 

4. Eine satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden, bzw. vertretenen Mitglieder gefasst. 
Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder 
(Familien/Lebensgemeinschaften) des Vereins, sowie 
juristische Personen oder Personenvereinigungen. Sie haben 
nur eine Stimme. Ein anwesendes Mitglied ist für höchstens drei 
abwesende Mitglieder vertretungsberechtigt. 
Satzungsänderungen und Vereinsauflösungen können nur mit 
drei Viertel Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen 
Mitglieder, mindestens aber mit fünfzig Prozent der 
Vereinsmitglieder beschlossen werden. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Über Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung sind Niederschriften anzufertigen, 
die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen sind.  

5. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 
binnen zwei Monaten eine neue Mitgliederversammlung mit 
gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Auf 
diese besondere Beschlussfähigkeit ist bei der Einladung 
hinzuweisen.  

§ 6 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus dem ersten und zweiten 
Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem Schriftführer.  

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich aktiv vom 
ersten oder zweiten Vorsitzenden vertreten. Der zweite 
Vorsitzende wird im Innenverhältnis angewiesen, von seiner 
Einzelvertretungsbefugnis nur im Falle der Verhinderung des 
ersten Vorsitzenden Gebrauch zu machen. Der Vorstand 
übernimmt die laufenden Geschäfte des Vereins und ist an die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Er ist der 
Mitgliederversammlung zur Berichterstattung und 
Rechnungslegung verpflichtet.  

3. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Vorstand ist zum einen 
die Vereinsmitgliedschaft, darüber hinaus kann 
Vorstandsmitglied nur sein, wer zum Zeitpunkt der Wahl oder 
Bestellung schulpflichtige Kinder hat, die die Pestalozzischule 
besuchen oder wer dem Lehrerkollegium der Schule angehört. 
Verlassen die Kinder eines gewählten Vorstandsmitgliedes 
oder ein/e Lehrer/in während der Amtszeit – gleich aus welchem 
Grunde – die Pestalozzischule, so endet die Amtsstellung bei 
der nächsten Mitgliederversammlung ohne dass es einer 
Abberufung des Vorstandes bedarf. Das gleiche gilt, wenn der 
Vorstand aus dem Verein austritt.  

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei 
Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist jederzeit möglich.  

5. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Beschlüsse des 
Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des ersten Vorsitzenden den 
Ausschlag. Der Vorstand hat über seine Beschlüsse Protokoll 
zu führen. Die Protokolle sind allen Mitgliedern zugänglich zu 
machen.  

§ 7 Anfallsberechtigung  

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an 
andere noch zu bestimmende gemeinnützige Einrichtungen. Die 
Auswahl der gemeinnützigen Institution bedarf der Zustimmung des 
Finanzamtes. 
 
Stand Januar1999 

 


